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XVII. Öffentliche Armenpflege.
(Statistik des Deutschen Reichs, Neue Folge, Bd. 20.)

Nach deni Reichsgesetz über den Untcrstützungs- 
wohnsitz vvm 6. Juni >870, welches in allen Bundes- 
staalen, mit Ausnahme von Bayern und Elsaß-Lothrin
gen, in Geltung steht, wird die öffentliche Unterstützung 
von Hülfsbedürftigen durch Orts- und Lau darin en- 
ver bände geübt. Jeder Hülfsbedürftige muß vor
läufig von demjenigen Ortsarmcnverbande unterstützt 
werden, in dessen Bezirk er sich bei Eintritt der Hülfs- 
bedürftigkeit befindet. Die vorläufige Unterstützung 
erfolgt vorbehaltlich des Anspruchs auf Erstattung der 
Kosten bezw. auf Uebernahme des Hülfsbedürftigen 
gegen den hierzu verpflichteten Arnienverband. Als 
solcher kommt derjenige Ortsarmcnverband in Betracht, 
in welchem der Hülfsbedürftige seinen Unterstützungs- 
wohnsitz hat. Die Unterstützung hülfsbedürftiger 
Deutscher, welche endgültig zu trage» kein Ortsarmrn- 
verband verpflichtet ist, der »Landarmen« (Hülfs
bedürftigen ohne Uuterstützungswvhnsitz), liegt den 
Landarmenverbänden ob.

In Bayern ist die öffentliche Armenpflege den 
politischen Gemeinden, den Distrikts- und den Kreis
gemeinden übertragen. Die örtliche Armenpflege (die
jenige der politischen Gemeinden) umschließt das ge
summte Gebiet der öffentlichen Armenfürsvrge, soweit 
solche innerhalb eines bestimmten Gemeindebezirks zu 
bethätigen ist. Die Distriktsarmenpfiege umfaßt die 
Unterstützung der mit Armeulastcn überbürdeten Ge> 
meinden des Distrikts, die Kreisarmenpflege die Unter
stützung der mit Armenlaste» überbürdeten Distrikts- 
gcmeinden/ überdies hat die Distrikts- und die Kreis
armenpflege für die Unterhaltung und Begründung von 
Wohlthätigkeitsanstalten, Krankenhäusern, Irren- 
anstalten u. dgl. Sorge zu tragen.

In Elsaß - Lothringen wird die öffentliche örtliche 
Armenpflege theils durch besondere Orts-Armenanstalten, 
theils durch Gemeinde-Spitäler und -Hvspizien, theils 
durch die Gemeinden selbst wahrgenommen. Daneben 
treten die Bezirke und das ganze Land kelfend ein, die 
ersteren namentlich durch die Fürsorge für Geistes
kranke und Kinder, da« letztere theils mittels direkter 
Unterstützung von Hülfsbedürftigen, theils mittels Ge
währung von Zuschüssen an Wohlthätigkeitsanstalten.

In den nachfolgenden Uebersichten 2 und 3 betreffen 
die bei den OrtSarmenverbänden gebrachten Nachweise 
für Bayern die gesammte öffentliche Armenpflege/ für 
Elsaß-Lothringen beziehen sich dieselben aus die örtliche 
Armenpflege, die Nachweise bei den Landarmcnverbänden 
auf die Landes- und Bezirksarmenpflege.

Zu den Uebersichten I und 2. Als Unterstützte 
werden alle diejenigen geführt, welche im Lause des 
Jahres >885 eine öffentliche Armenuntcrstütznng (sei 
es in baarem Gelde oder in Naturalien oder in Ge
stalt von Armenkrankcnpflege, Armenbegräbniß, Unter
bringung in einem Kranken-, Waisen-, Versorgungs
oder Nrmcnarbeitshause oder von unentgeltlicher reihc- 
weiscr Verpflegung bei Verbandsangehörigen) erhalten 
haben/ dabeisind diejenigen, au welche mehrmals oder 
von verschiedenen Armenverbänden eine Unterstützung 
gegeben wurde, gleichwohl nnr einmal berücksichtigt. 
Durchreisende, welche nur mit Zehr- oder Reisegeld 
oder Nachtquartier versehen wurden oder das am Orte 
etwa eingeführte Ortsgeschenk erhielten, sind von der 
Nachweisung ausgeschlossen.

Die Unterstützten sind bei denjenigen Armenver- 
bänden nachgewiesen, welche die Unterstützung an die 
Hülfsbedürftigen selbst oder an ihre Verfolger oder an 
die betreffende Anstalt unmittelbar verabfolgt oder ge
sandt haben/ bei den Landarmenvcrbänden sind also 
nur diejenigen Unterstützten geführt, an welche die
selben die Unterstützung ohne Vermittelung eines Orts- 
armenvcrbandes verabfolgt haben.

Bezüglich Bayerns ist zu bemerken, daß in der 
Zahl der in der örtlichen Armenpflege Unterstützten 
die in Distrikts - und Kreisanstalten Verpflegten, sowie 
die einer Gemeinde zur unmittelbaren Untersiütznng 
zugewiesenen Heimathlosen eingeschlossen sind.

Zu Uebersicht 3. Die »unmittelbaren« Aus- 
wendungen umfassen alle Ausgabe» mit Ausnahme der
jenigen, die der Armenverband durch Vermittelung 
anderer Armenverbändc geleistet hat. Die »definitiven« 
Aufwendungen umfassen alle Ausgaben einschließlich 
der Erstattungen an andere Armenverbändc, aber aus
schließlich der Ausgaben, für welche Erstattungen von 
anderen Armenvcrbänden oder von anderen Seiten 
eingegangen sind. Betreffs der definitiven Aufwen
dungen der Landarmenverbände wird darauf hinge- 
wiesen, daß dieselben nicht lediglich die Kosten für 
Landarme, sondern auch sogen, ausierordentliche Armcn- 
lasten (für Geisteskranke, Idioten, Blinde, Taub
stumme, Sieche rc.) umfassen, welche auf Grund landeS- 
gesetzlicher Bestimmungen von den Landarmenverbänden, 
jedoch in sehr verschiedenem Umfange, getragen werden.

Für die Distrikts, und Kreisarmenpflege Bayerns 
sind die Aufwendungen nicht in der vorbezeichneten 
Weise unterschieden und daher beide Male mit gleichen 
Zahlen aufgeführt.

I. Ursachen der Uiiterstützuiistsbednrftigkeit. Für das Reich im stanzen.
Ursachen

der
Unterstützungs < Bedürftigkeit.

^tllü der imterslunle» 'V 
_ > Mitunterstützke

ersonen.
Ueber- ^ 

Haupt.
Unter.
stützten

überhaupt.

Selbst.

Eigene Verletzung............ ) ................. 16 60» 15 886 32 495 2,i i,»
Verletzung des Ernährers! durch Unfall ................. I 500 3 644 5 144 0,s 0,2
Tod des Ernährer«..........' ................. 5 765 9 148 14 913! 0,« 0,n

133 023 140 916 273 »39 17,- I5,v
Krankheit des Unterstützten oder in dessen Familie! 242 698 201 800 444 498 27, n 27,4
Körperliche oder geistige Gebreche»...................' fall 142 800 54 292 197 092 >2,4 16,,
Altersschwäche................................................................... 196 093 38 859 234 952 14,« 22,,
Große Kinderzahl............................................................. 21 360 93 786 115 146 ö- 2,4
Arbeitslosigkeit................................................................. 35 427 60 041 95 468 6,o 4,0 >
Trunk................................................................................... 13 960 18 464 32 424 2,0 I,n
Arbeitsscheu....................................................... ............ II 315 11 213 22 528 1,4 I,s
Andere bestimmte angegegebene Ursachen................... 65 156 57 058 122 214 7,7 7,s
Nicht angegebene Ursachen............................................ 865 708 I 573 0,. 0,l

Zusammen. . . 886 571 705 815 I 592 386 100,a

Xll. >3Statistisches Jahrbuch 1891.


